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IhreBeschwerde vom 01.07.2022 gegen den Bürgermeisterder GemeindeMoritzburgwegenEinschränkungderRechtedes OrtschaftsratesSteinbach

Sehr geehrterHerrBibas,

mito. g. BeschwerdewandtenSie sich an das LandratsamtMeißen. Dazu führtenSie imWesentlichen aus, dass die Zurückweisung Ihres Antrages, zur Einbringung einesVerhandlungsgegenstandeszur BeratungundAufhebungderStraßenbaubeitragssatzungderGemeindeMoritzburgim Gemeinderatder GemeindeMoritzburg(Beschluss-Nr.2022-06-aOrtschaftratSteinbachvom 07.06.2022), durchden BürgermeisterderGemeindeMoritzburgunrechtmäßigerfolgtsei. Insbesonderesei mitdieserZurückweisungsowohldas Anhörungs-undVorschlagsrechtsowiedas Rechtzur Einbringungvon Verhandlungsgegenständenin denGemeinderatverletztworden.

Nach Bewertungder in IhrerBeschwerdebenanntenSachverhalteist nichterkennbar,dassein Dienstvergehenvon Seiten des BürgermeistersderGemeindeMoritzburgvorliegt.
Gegenstand der Entscheidung des Bürgermeisterswar ein Antrag des OrtschaftsratsSteinbachgemäß8 67 Abs. 7 SächsGemO.

Gemäß 8 67 Abs. 7 SächsGemO ist auf Beschluss des Ortschaftsrats einVerhandlungsgegenstand,der in die Zuständigkeitdes Orschaftsratsfällt, auf dieTagesordnungspätestensder übernächstenSitzung des Gemeinderatszu setzen, wennderGemeinderatden gleichenVerhandlungsgegenstandnichtinnerhalbder letztensechs Monatebereits behandelthat, oder wenn sich seit der Behandlungdie Sach- oder Rechtslagewesentlichgeänderthat.

Das Recht, einen Verhandlungsgegenstandauf die Tagesordnung spätestens derübernächsten Sitzung des Gemeinderats zu setzen, besteht demnach nur fürAngelegenheiten,die in die Zuständigkeitdes Ortschaftsratsfallen.Diese Zuständigkeitergibtsich aus 8 67 Abs. 1 und 3 SächsGemoO.
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Die Straßenbaubeitragssatzungder Gemeinde Moritzburg fällt nicht in denZuständigkeitsbereichdes OrtschaftsratesSteinbachgemäß 8 67 Abs. 1 SächsGemO. FürErlass/ÄnderungundAufhebungvon SatzungenistausschließlichderGemeinderatzuständig,84 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. 8 28 Abs. 2 Nr. 4 SächsGemoO.

Die Entscheidungdes Bürgermeistersim Schreibenvom 29.06.2022 ist somitrechtmäßig.Eine dienstrechtlichePflichtverletzungdurchden Bürgermeisterder GemeindeMoritzburgistnichtersichtlich.

Ein Verstoßgegen 8 67 Abs. 6 SächsGemO kam bereitsdeshalbnichtin Betracht,weil derOrtschaftsratkeinen entsprechendenAntrag gestellt hatte. Darüber hinaus steht demOrtschaftsratim vorliegendenFall auch kein Rechtaus 8 67 Abs. 6 SächsGemO zur Seite.
Gemäß 8 67 Abs. 6 SächsGemO ist der Ortschaftsratzu wichtigenAngelegenheitenderGemeinde,die die Ortschaftbetreffenoder von unmittelbarerBedeutungfürdie Ortschaftsind, zu hören.Er hatein Vorschlagsrechtzu allenAngelegenheit,die die Ortschaftbetreffen.
Die Anhörungistjedochnichtbei allenAngelegenheitenzwingenddie die Ortschaftbetreffenoderauch die Ortschaftberühren,sondernin doppelterHinsichteingeschränkt.Die Anhörunggemäß8 67 Abs. 6 Satz 1 SächsGemoO istzum einenaufAngelegenheiten,die ausschließlichdie Ortschaftnach 8 67 Abs. 1 SächsGemO betreffen,zum anderen auf wichtigeAngelegenheiten,fürdie eine besondereBedeutungfürdie Ortschaftvorliegenmuss, u. a.die Auflösung des Ortschaftsratesim Rahmen der Hauptsatzung,VeranschlagungvonHaushaltmitteln,öffentlicheEinrichtungenderOrtschaft,Satzungendie sich lediglichaufdieOrtschaftbeziehen,Planungvon Investitionenin der Ortschaft,beschränkt,vgl. Musall, in:Binus/Sponer/Kollman,SächsGemO, Rdn. 13 ffzu 8 67.

Darüberhinausist auch das Vorschlagsrechtdes Ortschaftsratsgemäß 8 67 Abs. 6 Satz 2SächsGemO räumlichauf die Ortschaftbeschränkt.Zwar wird dem OrtschaftsrateinVorschlagsrechtzu allen Angelegenheiten,die die Ortschaftbetreffen,eingeräumt,jedochkannman aufeinenkonkretenörtlichenBezug nichtverzichten.
Soweit es sich, wie vorliegend,um das Begehren des Ortschaftsrateszur AufhebungderStraßenausbausatzungderGemeindeMoritzburghandelt,bestehtwedereinAnhörungs-nochein Vorschlagsrechtdes Ortschaftsratesgegenüber dem Gemeinderatder GemeindeMoritzburg.Insbesonderedeshalb nicht, da die OrtschaftSteinbach nicht individuellvondieser Satzung berührt wird, stattdessen umfasst der Geltungsbereich derStraßenbaubeitragssatzungder Gemeinde Moritzburgdas gesamte Gemeindegebiet.DieOrtschaftSteinbachwirdsomitnichtspeziellund im Besonderenvon dieserSatzung berührt.
Anhaltspunktefürein dienstaufsichtlichesEingreifendes LandratsamtesMeißenergebensichkeine.

Der Bürgermeisterder GemeindeMoritzburgerhälteine Kopie dieses Schreibens.
MitfreundlichenGrüßen
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